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Die Dollfuß-Keule 
Ein selektives Geschichtsverständnis, 
Gastkommentar von D. Halper, 19. 2. 
Dietmar Halper hat es geschafft, unter 
dem Titel „Ein selektives Geschichtsver
ständnis" ein Paradebeispiel für ein eben
solches vorzuführen. Dass er einerseits 
„historische Objektivität" und „geschicht
liche Wahrheit" in der politischen Diskus
sion um die Vergangenheit österreichi
scher Großparteien einfordert und gleich
zeitig Engelbert Dollfuß als Märtyrer be
schwört, der sein patriotisches Engage
ment „mit dem Leben bezahlt" hat, er
scheint mir sehr befremdlich. Solange 
ausgespart wird, dass Dollfuß ein eindeu
tig diktatorisches Regime installiert hat, 
das politischen Gegnern mit massiven, 
mitunter sogar todbringenden Zwangs
maßnahmen begegnete, kann von einem 
objektiven Umgang kaum die Rede sein. 

Herr Halper relativiert zwar Kontinuitä
ten, indem er anführt, dass seine Partei 
sich zwecks Abgrenzung zu den „ tragi
schen Ereignissen der Ersten Republik (?) 
1945 bewusst neu gegründet". hat. Alle 
ÖVP-Mitglie"der scheint dieses Wissen in
des nicht erreicht zu haben. Freud'sche 
Versprecher wie jener von Andreas Khol, 
der bei einer öffentlichen Diskussion zum 
Thema Dollfuß ÖVP- und christlichsozia
le Politiker verwechselte, zeigen eine nach 
wie vor enge Verbundenheit mit der eige
nen Geschichte. Und auch das im ÖVP
Parlamentsklub hängende Dollfuß-Por
trät spricht nicht gerade für historisch
objektive Distanz. 

Mag. Katja Geiger 
3002 Purkersdorf 

Unwesen unterbinden 
Wenn die Kirche zum Ärgernis wird, Leit
artikel von Dietmar Neuwirth, 21. 2. 
Dem ausgezeichneten Artikel ist nur noch 
.hinzuzufügen: Jeder anderen Organisa
tion, die sich über Jahrzehnte in solcher 
Anzahl an Missbrauchsfällen und bei 
solch konsequenter Vertuschungspolitik 
und Schonung der Missetäter derart kri
minell verhalten hätte, würde man die 
Lehr- und Bildungsbefugnis mit Jugendli
chen aberkennen und sie als unfähig ein
stufen, eine solche wieder zu erhalten. 

Warum nicht mit einer derartigen 
„wohlverdienten" Maßnahme endlich der 
katholischen Kirche ihr Unwesen in Zu
kunft unterbinden? Warum diese Ausnah
me? An ihrem hohen moralischen An
spruch sollte sie auch gemessen und ihr 
die Möglichkeit weiterer Verbrechen end
lich gesetzlich unterbunden werden. Wa
rum macht die Justiz hier eine Ausnahme? 
Eine solche Organisation weiter mit Ju
gendlichen umgehen zu lassen, ist dassel

.be Verbrechen wie deren gemeingefährli
che Taten! 

Reinhard Gutmann 
1190 Wien 

Der Beginn des Schröpf ens 
Zur geplanten Bankensteuer 
Eine Bankensteuer ist der Beginn des 
Schröpfens der Bürger. Indirekt wird ih
nen (weiteres) Geld aus der Tasche gezo
gen. Wie lieb sind die Appelle an <;lie Ban
ken, die Steuer bitte nicht an die Kunden 
weiterzugeben. Dann werden wohl auch 
noch andere Einnahmequellen (für den 
Staat wohlgemerkt) folgen, denn was ist 
einfacher, als Steuern zu erfinden, zu er
höhen, wiedereinzuführen. Nicht der 
Sparwille und Ausgabendisziplih gehen 
voran, die Regulierung der Finanzmärkte 
kann übrigens weiter warten, und mögli
che Privatisierungen wären möglich, aber 
bitte nicht jetzt. Zwar ist die Steuerquote 
schon gewaltig hoch, na und? Die Kuh 
muss einfach noch ein bissl mehr Milch 
geben, dafür kann man vieles unrefor
miert (be)lassen. 

Karl Brunner 
Klagenfurt 

Überprivilegierte Piloten. 
Zum Streik.der Lufthansa-Piloten 
Lufthansa-Piloten sind überprivilegiert 
und überbezahlt - daher ist der Streik 
nicht nachvollziehbar -, und die Forde
rung nach Jobgarantie in Zeiten wie die
sen ist einfach nur skandalös! Sie verursa
Chen damit ihrem Unternehmen Millio
nenschäden, und das ist unentschuldbar! 
Wer gibt den kleinen Büromitarbeitern · 

oder Verkäuferinnen eine Garantie? Die 
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Doppelmoral der Datenschützer 
GASTKOMMENTAR VON HANNS F. HÜGEL 

in der Politdebatte zeigen sich 
überraschende Unterschiede zwischen. 
dem Kauf gestohlener Steuersünder
daten und dem Datentransfer zur 
Terroristenbekämpfung. 

W 
erin es um Grundrechte zum 
Schutz der Privatsphäre geht, is!. in 
Deutschland vieles so wie in Os

terreich: Beide Verfassungen gewährleisten 
das Hausrecht. Will ein Polizist in einer 
.W0hnung nach Beweismitteln suchen, 
geht das nur mit richterlichem Befehl. 
Gleiches gilt für das Brief- und Fernmelde
geheimnis. Die Kluft zwischen beiden Län" 
dem besteht beim Bankkonto. Stehen Da
tenschutz und Bankgeheimnis in .Öster
reich im Verfassungsrang und haben Poli
zei und Finanzamt daher nur Zugriff, wenn 
ausreichender Verdacht besteht, hat das 
deutsche Finanzamt in das Bankkonto je
des Steuerpflichtigen unbeschränkt und 
unkontrolliert Einblick. 

Verdachtsmomente müssen nicht vorlie
gen, kein Richter muss gefragt werden. In 
aller Regel erfährt der Bankkunde nichts 
vom „automatisierten Abruf von Kontoin
formationen". Noch weiter geht die EU
Sparzinsen-Rich�inie: Danach verständi
gen die Banken automat�sch die jeweiligen 
Staaten über die Konten ihrer Staatsbtifger. 
Nur die Schweiz, Österreich, Belgien und 
Luxemburg sind vom automatischen, un
kontrollierten Datentransfer ausgenom
men und führen stattdessen Quellensteu
ern von Guthaben ausländischer Kunden 
in deren Heimatländer ab. Doch dies war 
der internationalen Community zu.wenig. 

Die OECD setzte die widerspenstigen 
Länder auf die „Steueroasenliste". 
Deutschland tat sich besonders hervor: 
Nachdem SPD-Regierungsmitglieder am 
liebsten „Kavallerie" und „Soldaten" schi
cken wollten, sollten deutsche Unterneh-

. men, die in diesen Ländern investieren, 
durch Streichung der steuerlichen Abzugs-

. fähigkeit "von Betriebsausgaben und mit 
höheren Steuern auf Dividenden belastet 
werden. Ein Plan, der an.die 1000-Reichs-, 
mark-Sperre erinnert, anders als diese aber 
keine Obergrenze vorsah. Zumal der Plan 
eindeutig gegen EU-Recht verstieß, wurde 
er letztlich nur in stark abgeschwächter 
Form verwirklicht. Doch allein die Dro
hung genügte: Der daraufhin erfolgte Ab
bau des Bankgeheimnisses gegenüber dem 
Ausland fand sogar in Österreich Beifall. 

Übersehen wurde im In- und Ausland, 
dass Österreich stets Rechtshilfe geleistet hat, 
aber nur dann, wenn dem ausländischen 
Steuerpflichtigen ein Rechtsmittel gegen die 
Eröffnung des Strafverfahrens zustand. 

Doch deutsche Unsensibilität gegenüber 
der Privatsphäre äußert sich nicht nur 
beim automatischen Kontenabruf und bei 
den Datenskandalen von Großunterneh-
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men, wie Telekom, Deutsche Bahn, Lidl, 
Deutsche Bank, AWD und zuletzt bei der 
BKK. Gegenwärtig schließt Deutschland 
zum zweiten Mal einen Millionendeal mit 
einem Kriminellen ab, der ausländische 
Bankdaten gestohlen hat. 

Juristische Haarspalterei 
Nachdem Deutschland vor zwei Jahren 
fünf Mio. Euro für Daten aus einer liech
tensteinischen Bank bezahlt hatte, um da
nach den Deutsche-Post-Chef Zumwi,nkel 
wegen Steuerhinterziehung vor laufenden 
Kameras zu verhaften, hat Bundeskanzle
rin Merkel gegen den anfänglichen Wider
stand des Finanzministers Schäuble ent
schieden, für gestohlene Daten einer 
schweizerischen Bank 2,5 Mio. Euro zu be
zahlen. Dadurch soll ein Steuerhinterzie
hungsvolumen von rund 100 Mio. Euro 
aufgedeckt werden. Doch an Kritik fehlt es 
nicht: Der Rechtsstaat dürfe sich nicht „mit 
Kriminellen gemein machen". Zudem un
terscheidet sich der Datendeal von strafba
rer Hehlerei nur aufgrund einer juristi
schen Haarspalterei: Daten sind keine Sa
chen und können daher nicht im Sinne des 
Strafrechts „gestohlen" werden. Da Merkel 
und Schäuble die Liechtenstein-Transak
.tion als Präjudiz bezeichneten, setzte der 
(wohl nicht unbeabsichtigte) Anstiftungs
effekt schlagartig ein: Reihenweise melden 
Sich in den letzten Tagen die Datendiebe, 
die noch rasch abcashen wollen, bevor die 
Schweiz das Bankgeheimnis aufgeben 
muss und die Daten vielleicht sogar kos
tenlos liefert. „Wir schaffen das Bankge
heimnis in Europa ab", freut sich Jurist 
Schäuble über die Einschusslöcher, die die 
deutsche „Kavallerie" in feindlichen 
Rechtsordnungen erzielt. Dass der Engros
einkauf von Bankdaten vielleicht auch in 
den Datenschutz von Nicht-Steuersündern 

Es war einmal in Österreich 

... und es ist gar nicht so lang her. 
Zur Erinnerung an Johanna Dohnal. 

Viel verdient hätte sie ohnehin nicht. 
Drei Vie:i;tel aller Frauen hatten damals 
bloß einen Pflichtschulabschluss, nur 
jede hunderste eine Uni-Ausbildung. Dass 

E 
s war einmal ein Land, da war der Arbeitgeber Frauen einen geringeren 
Ehemann das Oberhaupt der Fami- Stundenlohn zahlten als Männern, für die 
lie. Er hatte das gesetzlich verbriefte exakt gleiche Arbeit, war nicht nur inoffi

Recht, über den Wohnort ebenso zu be- zielle Praxis, sondern ausdrücklich in Kol
stimmen wie über die Erziehungsziele der lektivverträgen: festgeschrieben. 
Kinder. Die Kinder waren ihm zu Gehor- Damit das so blieb, ließen die Parteien 
sam verpflichtet, und seine Ehefrau dazu, nur insgesamt acht weibliche Abgeordnete 
ihm zu folgen und den Haushalt zu füh- in den Nationalrat. Und· damit die Mäd
ren. Wenn sie bei der Erfüllung dieser chen nicht auf dumme Gedanken kämen, 
Pflicht nicht genügend Sorgfalt walten unterrichtete man sie getrennt von ·den 
ließ, nach Ansicht des Familienober- Buben. Die Buben eher im Gymnasium, 
haupts zumindest, dann war das eine die Mädchen eher nicht. Zumindest, wenn 
Eheverfehlung. Und er konnte .die Sehei- sie am Land lebten, denn dort war der Weg 
dung einreichen. ins Gymnasium weit, die Bücher waren 

Damit wurde ihr Leben nicht einfacher. teuer, Gratisschulbücher gab's noch nicht, 
Denn nach der Scheidung. konnte sie ge- .und sie würden eh heiraten. Im Werkun
rade mal ihre Aussteuer mitnehmen. Alles terricht lernten die Buben hämmern und 
Geld, das ein Mann während der Ehe ver- sägen, die Mädchen stricken und nähen. 
dient hatte, galt als sein Vermögen. Dass Uin sie aufs Leben vorzubereiten. 
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eingreifen könnte, ist als bloßer Kollateral
schaden in der Diskussion nicht einmal 
der Erwähnung wert. Auch Österreich be
teiligt sich an den Datendeals, allerdings 
nur als Trittbrettfahrer: Hierzulande be
schränkt man sich auf die Anforderung der 
gekauften Daten im Rahmen des bilatera
len Informationsaustauschs mit den Deut
schen, ohne dafür Geld anzubieten. 

Wrrd in Deutschland an dem Kauf der 
Schweizer Bankdaten auch deutlich Kritik 
geübt, herrscht Einmütigkeit bei einem an
deren Datentransfer: CDU, SPD und FDP 
lehnen ein EU-Abkommen ab, das den Fi
nanzdienstleiter Swift zur Bekanntgabe von 
Banküberweisungsdaten an die USA ver
pflichten soll. Obwohl es hier nicht nur um 
das Stopfen von Budgetlöchern sparunwilli
ger Hochsteuerländer, sondern um Terroris
musbekämpfung geht, werden hier die Ge
fahren des „gläsernen Bürgers" beschworen. 
Unter dem Beifall der professionellen Da
tenschützer hat das Europäische Parlament 
den Swift-Vertrag abgelehnt: Die Datenver
wendung sei unkontrolliert, die Betroffenen 
hätten keine Rechtsmittel, auch die Daten 
unverdächtiger Bürger würden transferiert. 
Die Amerikaner sehen darin einen herben 
Rückschlag für die transatlantische Terroris
musbekämpfung. Aber vielleicht lassen sich 
die EU-Abgeordneten durch US-Zuschüsse 
zu den Budgets der Mitgliedstaaten über
zeugen. Denn wie man sieht, heiligt der 
Zweck die staatlichen Mittel. Und: Wenn ge
stohlene Daten käuflich sind, dann doch 
erst recht solche, die nicht gestohlen sind. 

Univ.-Prof. Dr. Hanns F. Hügel ist Rechtsanwalt 

und lehrt Unternehmens- und Steuerrecht 

an der Universität Wien. 

lii.!i!J meinung@diepresse.com 

VON SIBYLLE HAMANN 

te eine Frau ihr Leben und ihre Gesund
heit aufs Spiel. Abtreibung wurde mit 
schwerem Kerker zwischen einem und 
fünf Jahren bestraft. Wenn sie hingegen 
als ledige Frau ein Kind zur Welt brachte, 
war sie nicht einmal der gesetzliche Vor
mund. Das war, in Ermangelung eines 
Ehemanns, die Bezirkshauptmannschaft. 

Nicht einmal über den eigenen Körper 
konnte eine Frau bestimmen. Frauenhäu
ser gab es nicht. Sexuelle Belästigung war 
nicht strafbar, Vergewaltigung nur 
manchmal. Denn das Strafmaß eines Ver

. gewaltigers bemaß sich nicht an dem, was 
er getan hatte, sondern am Lebenswandel 
und am Verhalten seines Opfers. War die 
Frau mit d.em T äter verheiratet, gab es gar 
nichts zu bestrafen, denn dem Ehemann 
gehörte sie ohnehin, siehe oben. 

Es war einmal, und es ist gar nicht so 
lang her. Es war in Österreich, bis Anfang, 
Mitte der Siebzigerjahre. Nur weil man 
manches so schnell vergisst. 
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